
 
Mitteilung Nr. 9 vom 03.06.2020 
 
Geschätzte Mitglieder/innen 
 
Die Pandemie Covid-19 ist noch lange nicht vorbei. Obwohl die Fallzahlen in der 
Schweiz und Liechtenstein in den letzten Tagen und Wochen eher abnehmend waren, 
müssen wir uns für die Zukunft umsehen. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns, nach mehreren Begutachtungen, für folgendes 
Vorgehen entschlossen; 
 

A) Das Grottino 
Ab dem nächsten Dienstag, 09. Juni 2020, ab 1830 Uhr, werden wir die Türen wieder 
öffnen. Dabei ist zu berücksichtigen; 

- Dass sich Besucher/innen, wenn immer möglich, vorgängig beim Wirt Antonio 
Lannni, Tel. 041 310 99 52 / 079 274 17 40, anmelden müssen 

- Dass die Sitzzahl im Grottino auf ungefähr 12 Personen beschränkt ist 
- Dass bei schönem Wetter noch zwei weitere Tische im Ooutdoor Bereich 

aufgestellt werden 
- Dass sich jeder Kunde oder Kundin sich in der Präsenzliste einträgt 
- Dass die Toiletten nur einzeln benutzt werden dürfen 
- Dass wir für die Reinigung von Flächen und Gegenständen im Grottino und bei 

den Toilettenanlagen jederzeit Gewähr gebieten können 
- Dass der Vorstand befugt ist, vorallem beim Nichteinhalten der Distanz – und 

Hygienemassnahmen, das Grottino jederzeit wieder schliessen zu können 
 

B) Unsere beiden Spielbahnen 
Ab dem nächsten Dienstag, 09. Juni 2020, ab 1830 Uhr, können unsere beiden 
Bahnen wieder benützt werden. Dabei ist zu berücksichtigen: 

- Dass sich Spieler/innen, wenn immer möglich, vorgängig beim Wirt Antonio 
Lanni, Tel. 041 310 99 52 / 079 274 17 40, anmelden müssen 

- Dass sich pro Bahn im Moment maximum 2 Spieler und wenn nötig zusätzlich 
pro Bahn 1 Schiedsrichter sich befinden 

- Sollte ein Schiedsrichter anwesend sein, hat dieser Schutzhandschuhe zu 
tragen 

- Auf jeder Bahn sind 2 Pallinos und 2 Messstäbe (getrennt gekennzeichnet) 
vorhanden 

- Dass sich jeder Spieler und jede Spielerin sich in der Präsenzliste einträgt 
- Dass die Toiletten nur einzeln benutzt werden dürfen 
- Dass die Spieler/innen für die Reinigung von Pallinos, Bocce und 

Messgegenstände selbständig zuständig sein sollen 
- Dass der Vorstand befugt ist, vorallem beim Nichteinhalten der Distanz – und 

Hygienemassnahmen, die Bahnen jederzeit wieder schliessen zu können 
 
Wenn andere Vereine es zulassen, dass unsere Mitglieder/innen wieder auf ihren 
Bahnen trainieren dürfen, dann sollen sie es auch ab sofort wieder tun dürfen. 
Spieler/innen von anderen Vereinen haben Zutritt auf unseren Bahnen. 
 
Freundliche Grüsse und bleibt gesund. 
Der Präsident 
Luzern, 03.06.2020 


